
Auf Grund der begrenzten Platzanzahl bitten wir alle Besucher um vorherige Anmeldung
unter der Telefonnummer (030) 227 - 3 21 84 oder unter der E-Mail-Adresse vel-ausschuss@bundestag.de.

Besucher benutzen bitte den Eingang West des Paul-Löbe-Hauses, der Personalausweis ist bereitzuhalten.
Handys sind im Sitzungssaal auszuschalten, das Rauchen im Saal ist nicht gestattet.

Öffentliche Anhörung zu dem

dummyte
xt

Federführend:
Ausschuss für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

Mitberatend:

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mitteilung

Montag, dem 14.06.2004, 13:00 Uhr
Sitzungsort: Berlin, Konrad-Adenauer-Allee 1

Sitzungssaal: Paul-Löbe-Haus, 4.900

T a g e s o r d n u n g

DEUTSCHER BUNDESTAG
15. Wahlperiode

Ausschuss für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft

Die 43. Sitzung des Ausschusses für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft findet statt am:

Berlin, den 24.05.2004

Tel.: (030)227 - 30332 (Sitzungssaal)
Fax: (030)227 - 36332 (Sitzungssaal)

Tel.: (030)227- 32 580 (Sekretariat)
Fax: (030)227- 36 022 (Sekretariat)

Rechtsausschuss
Ausschuss für Gesundheit und Soziale Sicherung
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung

BT-Drucksache 15/3088

Entwurf eines Gesetzes zur
Neuordnung des Gentechnikrechts

dummyte
xt

Dr. Herta Däubler-Gmelin, MdB
Vorsitzende



Seite 2

Liste der Sachverständigen

des Ausschusses für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft des Deutschen Bundestages

Öffentliche Anhörung am
Montag, 14. Juni 2004,  um 13.00 Uhr,

in Berlin, Konrad Adenauer Str. 1, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal  4.900

Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes
zur Neuordnung des Gentechnikrechts
BT-Drucksache 15/3088

Verbände / Institutionen

BUND

Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft

Deutscher Bauernbund

Deutscher Bauernverband

Kleinwanzlebener Saatzucht

Metanomics GmbH

Bundesländer

Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Sachsen-Anhalt
Minister Dr. Horst Rehberger

Einzelsachverständige

Prof. Christian Jung,
Christian-Albrecht-Universität zu Kiel

Prof. Dr. phil. Konrad Ott,
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Prof. Dr. jur. Gerd Winter,
Universität Bremen



Seite 3

Fragenkatalog

des Ausschusses für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft des Deutschen Bundestages

Öffentliche Anhörung am
Montag, 14. Juni 2004,  um 13.00 Uhr,

in Berlin, Konrad Adenauer Str. 1, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal  4.900

zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes
zur Neuordnung des Gentechnikrechts
BT-Drucksache 15/3088

Fraktion der SPD und  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Deutschen Bundestag

I. Haftung

1. Wie beurteilen Sie den Vorschlag des Bundesrates, einen Haftungsfonds einzuführen?

Wäre die geforderte Beteiligung des Bundes als eine Subvention des GVO-Anbaus

anzusehen?

2. Welche Möglichkeiten für einen Haftungsfonds ohne staatliche Beteiligung sehen Sie?

Unter welchen Bedingungen bzw. mit welchen Auflagen sollte ein solcher Haftungs-

fonds greifen, und wer sollte die Einhaltung dieser Auflagen überwachen?

3. In wie weit ist zusätzlich zu der im Gentechnik-Gesetz vorgesehenen Haftungsregelung

die Einrichtung eines freiwilligen Haftungsfonds sinnvoll?

4. Wenn es keinen Haftungsfonds geben sollte – ist es nicht ungerecht, dass dann  nur

die Landwirte haften? Welches wirtschaftliche Risiko tragen diejenigen, die GVO in den

Verkehr bringen?

5. Wie wirkt sich der vom Bundesrat geforderte Verzicht auf die verschuldensunabhän-

gige Haftung auf die von GVO- Verunreinigungen betroffenen Landwirte aus?
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II. Auskreuzungen aus Freisetzungen und Inverkehrbringungen

1. Nach dem Vorschlag  des Bundesrates sollen Auskreuzungsprodukte aus Freiset-

zungsversuchen auch ohne Genehmigung zum Inverkehrbringen in den Verkehr

gebracht werden dürfen.

Wie verträgt sich diese Forderung damit, dass die Erzeugnisse, die auf der Versuchs-

fläche selbst gewonnen werden, normalerweise vernichtet werden müssen?

Wie können dann etwa die Vorschriften über das Standortregister oder das Monitoring

auf diese Auskreuzungsprodukte angewandt werden? Ist die Forderung ansonsten

vereinbar mit den Vorgaben des EG-Rechts?

2. Welche Konsequenzen sollten aus Studien zum Auskreuzungsverhalten von Raps

(z.B. GenEERA in Schlesw.-Holst. oder Farm Scale Evaluation-Studien aus Groß-

britannien) gezogen werden, die den Schluss nahe legen, dass der Anbau von GVO-

Raps wegen seines weiten Auskreuzens, seiner wilden Artverwandten und des  jahre-

langen Überdauerns der Rapssamen im Boden den Anbau von gentechnikfreiem Raps

in unseren Breiten unmöglich machen würde? Kann der Anbau bestimmter gentech-

nisch veränderter Pflanzen unter Umständen für bestimmte Gebiete untersagt werden,

wenn nur auf diese Weise wesentliche Beeinträchtigungen von Nachbarn, die keine

gentechnisch veränderten Pflanzen anbauen, gewährleistet werden kann?

3. In Mexiko – der Heimat der wichtigen Kulturpflanze Mais – hat man inzwischen in 16

von 22 Regionen gentechnische Kontaminationen bei den traditionellen Landsorten

festgestellt. Die Verunreinigungen betragen in einigen Regionen zwischen 20 und 60

Prozent. Wäre eine derartige Auskreuzung ein Grund für die Untersagung des weiteren

Anbaus eines GVO nach GenTG?

4. Laut Vorschlag des Bundesrates soll die Regelung zum Schutz ökologisch sensibler

Gebiete gestrichen werden. Welche rechtlichen Schutzmöglichkeiten gibt es im Falle

eines Eintrags gentechnisch veränderter Pflanzen in Naturschutzgebiete? Welche

Haftungsregelungen gibt es hierzu – zum Beispiel wenn die Artenvielfalt dieser Gebiete

durch Auskreuzung beeinträchtigt wird?
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III. Gute fachliche Praxis

1. Wie beurteilen Sie die Forderung des Bundesrates, auf Regelungen  zur guten fachli-

chen Praxis in Form  einer Rechtsverordnung zu verzichten?

Könnten vom Inverkehrbringer mitzuliefernde Produktinformationen ("Beipackzettel ")

mit einzuhaltenden Regeln in ähnlicher Weise eine effektive Koexistenz gewährleisten?

Haftet dann der Inverkehrbringer, wenn sich diese Detailvorgaben als unzureichend

erweisen?

2. Wer überwacht die Einhaltung der in der Produktinformation enthaltenden Vorgaben?

IV. Sicherung der Koexistenz

1. Wie beurteilen Sie die wissenschaftliche Datenlage zu den wirtschaftlichen Auswirkun-

gen der Gentechnologie für die Produzenten aus dem Landwirtschafts- und Lebens-

mittelsektor, die ihre Produkte gentechnikfrei halten wollen?

2. Können Landwirte sich auf freiwilliger Basis zu „gentechnikfreien Zonen“ zusammen-

schließen? Welche wirtschaftlichen Folgen sind von der Entstehung solcher „Zonen“ zu

erwarten? Welche Vor- und Nachteile sehen Sie für die Landwirtschaft und die vor- und

nachgelagerten Wirtschaftsbereiche?

3. Sehen Sie im Schutz und Erhalt des von der großen Mehrheit der Verbraucher bevor-

zugten Marktsegmentes "gentechnikfreie Lebensmittelproduktion" einen Wettbewerbs-

vorteil gegenüber Ländern, die dieses Marktsegment kaum oder nicht schützen?

4. Welche Bestimmungen zum Schutz des gentechnikfreien Anbaus sind besonders

wichtig für den Erhalt und Ausbau dieses Marktsegmentes?

5. Besteht bei ungenügendem Schutz der gentechnikfreien Landwirtschaft und Lebens-

mittelproduktion die Gefahr des Verlustes von Verbrauchervertrauen, Marktanteilen

und Arbeitsplätzen z.B. im Bereich Ökologische Lebensmittelproduktion?
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V. Standortregister

1. Muss bei der großen Skepsis der Bevölkerung gegenüber der Grünen Gentechnik die

Geheimhaltung der Versuchsfelder beim gerade begonnenen Erprobungsanbau von

Gen-Mais in Sachsen-Anhalt nicht kontraproduktiv wirken?

Welche Möglichkeiten für vertrauensbildende Maßnahmen sehen Sie in diesem

Zusammenhang?

2. Wie beurteilen Sie die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen zum Standortre-

gister? Halten sie diese für ausreichend, um den Interessen der Gentechnikanwender

als auch der gentechnikfreien Landwirtschaft gerecht zu werden? Inwieweit haben

Imker, insbesondere Wanderimker, Anspruch auf Informationen aus dem Standortre-

gister?

3. Wie beurteilen Sie den Vorschlag des Bundesrates, zusätzliche Mitteilungspflichten an

potentiell Beeinträchtigte für diejenigen einzuführen, die gentechnisch veränderte

Organismen aussetzen oder anbauen wollen bzw. gentechnisch veränderte Tiere

halten wollen ?

Fraktion der CDU/CSU im Deutschen Bundestag

1. In welchen Punkten geht der Entwurf über die Vorgaben der entsprechenden EU-

Richtlinien hinaus?

2. Wie erfolgt die Umsetzung der EU-Richtlinien in den anderen EU-Staaten?

3. In welcher Weise und in welchem Maße baut der Entwurf zusätzliche bürokratische

Hürden für die Zulassung des Anbaus von gentechnisch veränderten Pflanzen auf?

4. Welche zusätzlichen Kosten kommen dadurch auf die Antragsteller zu?

5. Beurteilen Sie die vorgesehene Zusammensetzung der Kommission für biologische

Sicherheit den fachlichen Notwendigkeiten entsprechend besetzt?
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6. Sehen Sie einen zusätzlichen Sicherheitsgewinn darin, die Kommission für biologische

Sicherheit in zwei Ausschüsse aufzuteilen?

7. Ist es fachlich gerechtfertigt, Einträge aus Freisetzungsversuchen einem „Inver-

kehrbringen“ gleichzusetzen?

8. Ist es gerechtfertigt, für die Abdeckung von Ansprüchen bei Nutzungsbeeinträchtigun-

gen über die gesetzlich bereits bestehenden Haftungsregelungen zusätzliche Haf-

tungsregelungen in das Gesetz aufzunehmen?

9. Wie müssten diese Haftungsregelungen ausgestaltet sein?

10. Wie beurteilen Sie einen Ausgleichsfonds für finanzielle Mindereinnahmen von Nach-

barn und für welche Fälle sollte der Fonds zur Anwendung kommen?

11. Durch wen sollte der Fonds finanziert werden und in welcher Höhe müssten Geldmittel

für den Fonds bereitgestellt werden?

12. Welche Alternativen zur Regelung eines Ausgleichs von finanziellen Mindereinnahmen

sehen Sie?

13. Halten Sie den Erlass einer Verordnung zu Regelung der guten fachlichen Praxis der

Koexistenz für notwendig oder wie und an welcher Stelle sollten Ihrer Meinung nach

Fragen der Koexistenz geregelt werden?

14. Welche Fragen der Koexistenz müssen noch geregelt werden?

15. Ist die Koexistenz durch sortenspezifische Abstandsgebote zu regeln und zu gewähr-

leisten?

16. Ist eine Anbauregistrierung auf Bundesebene ausreichend?

17. Welchen Sinn sollen Zulassungsregeln in „sensiblen Gebieten“ haben?

18. Welche Vor- bzw. Nachteile bringt die langfristige Ankündigung einer geplanten Aus-

saat von genetisch veränderten Organismen?
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19. Welche Rolle könnte hierfür ein großflächiger Erprobungsanbau spielen und wie sollte

dieser initiiert werden?

20. Welche Regelungen des Gesetzes stellen die größten Hindernisse für die Anwendung

der Grünen Gentechnik und die wissenschaftliche Begleitforschung dar?

21. Wie beurteilen Sie die inhaltlichen Festlegungen des Gesetzeszweckes in § 1, insbe-

sondere die explizite Aufnahme des Vorsorgeprinzips, und sehen Sie den Gesetzes-

zweck in den einzelnen Vorschriften des Gesetzes insgesamt angemessen umgesetzt?

Fraktion der FDP im Deutschen Bundestag

1. Ist der vorliegende Gesetzentwurf dazu geeignet, um ein gleichberechtigtes Nebenein-

ander von gentechnikfreier Landwirtschaft und einer Landwirtschaft mit gentechnisch

veränderten Pflanzen sicherzustellen?

2. Sind die hohen Erwartungen, die der Bundeskanzler mit der Ausrufung des „Jahres der

Innovationen“ geweckt hat, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf im Bereich der

Grünen Gentechnik als einer Zukunftstechnologie zu vereinbaren und zu erfüllen?

3. Wie ist die Einschätzung der Bundesregierung und von Bundesministerin Künast zu

bewerten, wonach bis heute keine Schäden für Mensch und Umwelt durch die Grüne

Gentechnik bekannt sind?

4. Wäre nach Verabschiedung des vorliegenden Gesetzentwurfes der Anbau von gen-

technisch veränderten Pflanzen möglich?

5. Welche Bestimmungen im vorliegenden Gesetzentwurf verhindern bzw. erschweren

eine gleichberechtigte Koexistenz?

6. Wie ist die im Gentechnikgesetz-Entwurf vorhandene Haftungsregelung für Landwirte

und Biotech-Unternehmen zu bewerten?
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7. Welche alternativen Haftungsregelungen sind möglich und ggf. zu favorisieren?

8. Welche Auswirkungen hat der vorliegende Gesetzentwurf für den Forschungs- und

Wirtschaftsstandort Deutschland?

9. Ist der vorliegende Gesetzentwurf dazu geeignet, die Rahmenbedingungen zur Schaf-

fung und Sicherung von Arbeitsplätzen im Bereich der Forschung, Wirtschaft und

Landwirtschaft zu verbessern?

10. Wie ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung im Vergleich zu anderen Gesetzesiniti-

ativen in Mitgliedstaaten der EU zu bewerten?

11. Welche Mitgliedstaaten der EU werden die entsprechenden europäischen Vorgaben im

Bereich der Grünen Gentechnik ähnlich restriktiv umsetzen, und in welchen Punkten?

12. Wie ist die Zusammensetzung der Ausschüsse der ZKBS zu bewerten?

* * *


